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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Gegenstand dieser Artenschutzprüfung ist die Neuaufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ und die 221. Änderung des Flächennutzungspla-
nes „Wohnen und Gewerbe südlich der Leibnizstraße“ der Stadt Bielefeld. Wesentli-
ches Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die 
beabsichtigte Umnutzung der ehemaligen Richmond-Kaserne. Nach der Aufgabe 
des ehemaligen Kasernenstandortes der Britischen Rheinarmee wurden in dem 
Gebäudekomplex weitgehend öffentliche Nutzungen (Zentrale Ausländerbehörde 
und Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) sowie Einrichtun-
gen der Fachhochschule untergebracht. Der neu aufzustellende Bebauungsplan 
sieht eine zukünftige Nutzung als Sondergebiet vor. Weiterhin sollen im Norden des 
Gebäudekomplexes Erweiterungsflächen für Gewerbe und im Osten Flächen für 
Wohnen und nicht störendes Gewerbe geschaffen werden  
(STADT BIELEFELD 2011A). 
 

  

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Markierung) auf Grundlage der Topografischen Karte 
1:50.000. 

 
Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben ergibt sich das Erfordernis der 
Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG). Die entsprechende Artenschutzprüfung wird hiermit vorgelegt.  
Im Rahmen des Planungsprozesse wurden durch das Umweltamt der Stadt Biele-
feld Aussagen zur artenschutzrechtlichen Wirkung der Fällung der Baumreihe süd-
lich der „Leibnizstraße“ und zum Abbruch von Nebengebäuden gefordert. Die Er-
gebnisse dieser Untersuchungen werden in dem Zusatzgutachten für die Baumreihe 
südlich der „Leibnizstraße“ und für Nebengebäude dargestellt. 
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2.0 Rechtlicher Rahmen und Methodik 

2.1 Artenschutzprüfung 

2.1.1 Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  
(Prüfungsveranlassung) 

„Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung im Rahmen der Bau-
leitplanung und bei der Genehmigung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbar 
geltenden Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 
Abs. 7 BNatSchG (MWME 2010). Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  
 

1. nach § 15 BNatSchG i.V.m. §§ 4ff LG zulässige Eingriffe in Natur und Land-
schaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 6 Abs. 1 LG genannt (z. B. Er-
laubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 
(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

 
Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 
Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-
Verträglichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umwelt-
schadensgesetz)“ (MWME 2010). 
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2.1.2 Prognose der artenschutzrechtlichen Tatbestände  
(Prüfumfang) 

„Gemäß § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG sind die „nur“ national geschützten Arten von 
den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben frei-
gestellt. Sie werden wie alle nicht geschützten Arten nur im Rahmen der Eingriffsre-
gelung behandelt. Der Prüfumfang einer ASP beschränkt sich damit auf die europä-
isch geschützten FFH-Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Im Zu-
sammenhang mit der Bauleitplanung und der Genehmigung von Vorhaben sind für 
die europäisch geschützten Arten die in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten 
Zugriffsverbote zu beachten“ (MWME 2010). 
 

2.1.3 Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 
 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Na-
tur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-
schädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

 

2.2 Planungsrelevante Arten 

„Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derje-
nigen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung im Sinne einer Art-für-
Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-
Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Krite-
rien […]. 
 
Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 
Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 
Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit 
eines Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Al-
lerweltsarten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen 
Anpassungsfähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen wer-
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den, dass nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. 
keine erhebliche Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökolo-
gischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 
Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 
sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 
Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 
ASP zu dokumentieren“ (MUNLV 2010) 
 

2.3 Methodik 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Gemeinsamen Handlungs-
empfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010 (MWME 2010). 
 
Ablauf und Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stufen: 

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. 
bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies 
beurteilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Arten-
spektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabenstyps und der Ört-
lichkeit sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur 
wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden 
Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 
 
Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird 
geprüft, bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutz-
rechtlichen Verbote verstoßen wird. 
 
Stufe III: Ausnahmeverfahren 
In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwin-
gende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern 
eine Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. (MUNLV 2010) 
 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Be-
standsaufnahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenar-
ten erforderlich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Aus-
wertung vorhandener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch me-
thodisch beanstandungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.
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3.0 Darstellung des Vorhabens und der Wirkfaktoren 

3.1 Vorhabensbeschreibung 

Das Plangebiet liegt im Stadtgebiet von Bielefeld, Stadtbezirk Bielefeld-Mitte. Der 
Geltungsbereich der 221. Flächennutzungsplanänderung umfasst ein ca. 10 ha gro-
ßes Plangebiet. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibniz-
straße“ bildet eine ca. 7,9 ha große Teilfläche der 221. Flächennutzungsplanände-
rung ab. Entgegen der Flächennutzungsplanänderung ist die bestehende Wohnbe-
bauung an der Straße „Hakenort“ mit den angrenzenden Grünflächen nicht Bestand-
teil der Neuaufstellung des Bebauungsplanes.  
 
Die Bahnlinie Bielefeld–Lage bildet die südliche Grenze des Geltungsbereiches der 
221. Flächennutzungsplanänderung. Im Westen begrenzt die Straße „Am Stadt-
holz“, im Osten die Straße „Hakenort“ und im Norden die „Leibnizstraße“ das Plan-
gebiet. Die folgende Abbildung stellt die jeweiligen Geltungsbereiche der 221. Flä-
chennutzungsplanänderung und der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
III/3/25.01 „Leibnizstraße“ dar.  
 

 

Abb. 2 Luftbildkarte mit Darstellung der Grenze der Flächennutzungsplanänderung  
(rote Strichlinie) und der Grenze des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 
„Leibnizstraße“ als (blaue Strichlinie).  
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Die Artenschutzprüfung betrachtet den Geltungsbereich der 221. Flächennutzungs-
planänderung. Hierdurch finden alle für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ relevanten Aspekte des Artenschutzes ebenfalls Be-
rücksichtigung.  
 

3.1.1 Flächennutzungsplan 

Der westliche Plangebietsbereich ist im derzeitig wirksamen Flächennutzungsplan 
als Fläche für den Gemeinbedarf ohne Planzeichen dargestellt. Die östlich liegende 
Wohnbebauung ist als gemischte Baufläche ausgewiesen. Der Flächennutzungs-
plan wird im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB geändert (221. FNP-Änderung) 
und betrifft den Teilplan „Flächen“. Änderungen der Teilpläne „Ver- und Entsorgung“ 
und „Spielflächen“ sowie des Erläuterungsberichts zum Flächennutzungsplan erge-
ben sich durch die vorgesehene Änderung nicht. Die geplante Änderung sieht für 
den nordwestlichen Bereich die Darstellung als Gewerbliche Baufläche und für den 
südwestlichen Bereich die Ausweisung als Sonderbaufläche vor. Der östliche Be-
reich des Plangebietes soll als Wohnbaufläche ausgewiesen werden.  
 

3.1.2 Bebauungsplan 

Rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ umfasst 
große Teilflächen des Geltungsbereiches des seit dem 01.07.1961 rechtsverbindli-
chen Bebauungsplanes Nr. III/3/25.00. Der Großteil des rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes ist als Gewerbe- und Industriegebiet festgesetzt. Die aktuell zum Woh-
nen genutzten Flächen im Osten des Plangebietes sind als Gemischtes Wohngebiet 
ausgewiesen. Der im Durchführungsplan vorgesehene Ausbau der Straße „Eckern-
kamp“ ist bislang nicht erfolgt. 
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Abb. 3 Rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. III/3/25.00 mit Darstellung der Grenze der 
Flächennutzungsplanänderung (rote Strichlinie) und der Grenze des Bebauungs-
plans Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ (blaue Strichlinie).  
Legende:  
1 = Gewerbe- und Industriegebiet 
2 = Gemischtes Wohngebiet 

Bebauungsplan Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ 

Geplantes Sonstiges Sondergebiet 

Der überwiegende Teil des Gebäudekomplexes der ehemaligen Richmond-Kaserne 
wurde bisher durch Gemeinbedarfseinrichtungen (Stadt Bielefeld, Fachhochschule) 
genutzt. Einige Bereiche der bis vor kurzem leer stehenden Gebäudeteile wurden 
an einen Investor veräußert und für das Projekt „Lenkwerk“ umgebaut. Bei diesem 
Projekt handelt es sich um einen Mix an Nutzungen zum Thema Mobilität. Ziel des 
Bebauungsplanes ist, den Bereich des Projektes „Lenkwerk“ planungsrechtlich ab-
zusichern und für die derzeit noch als Gemeinbedarfsflächen genutzten Teile der 
baulichen Anlagen eine Folgenutzung zu ermöglichen. Hierzu werden die Flächen 
des Gebäudekomplexes als Sonstiges Sondergebiet im Sinne des § 11 BauNVO mit 
einer Grundflächenzahl von 0,8 und einer maximal zulässigen Gebäudehöhe von 
16,0 m ausgewiesen.   

1 

2 
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Geplante gewerbliche Nutzung 

Die zwischen „Leibnizstraße“ und dem Projekt „Lenkwerk“ liegenden Freiflächen 
sollen Erweiterungsmöglichkeiten für gewerbliche Nutzungen bieten (STADT BIELE-

FELD 2011A).  
 
Es ist geplant, die nordwestlichen Flächen des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 
„Leibnizstraße“ als Gewerbeflächen im Sinne des § 8 BauNVO festzusetzen. Im 
nordwestlichen Bereich soll eine maximale Gebäudehöhe von 18,0 m und im nord-
östlichen Bereich von 16,0 m zulässig sein. Aufgrund der vorhandenen und geplan-
ten angrenzenden Wohnbebauung sind in Bezug auf den Immissionsschutz nur 
mischgebietesverträgliche gewerbliche Nutzungen planungsrechtlich zulässig 
(STADT BIELEFELD 2012G). 

Geplante Wohnnutzung 

Auf den östlich des Gebäudekomplexes der ehemaligen Richmond-Kaserne liegen-
den Freiflächen sollen verschiedene Wohnnutzungen in Form von Geschoss-
wohnbau, Ketten- oder Reihenhäusern und Einfamilienhäusern mit insgesamt  
67 Wohneinheiten realisiert werden. Unter Berücksichtigung des vorhandenen 
denkmalgeschützten Bestandsobjektes soll ein eigenständiges Wohnquartier ent-
stehen.  
 
Die südlich an die „Leibnizstraße“ angrenzenden Freiflächen sollen als Mischgebiet 
im Sinne des § 6 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,6 und einer maximal 
zulässigen Gebäudehöhe von 12,0 m ausgewiesen werden. In diesem Bereich soll 
ein Nebeneinander von Wohnen und nicht störender gewerblicher Nutzung ermög-
licht werden (STADT BIELEFELD 2012G). 
Südlich des geplanten Mischgebietes soll ein Allgemeines Wohngebiet im Sinne des 
§ 4 BauNVO mit einer Grundflächenzahl von 0,4 und einer maximal zulässigen Ge-
bäudehöhe von 10,0 m in der Mitte bzw. 7,0 m im Süden festgesetzt werden. Am 
östlichen Rand des Allgemeinen Wohngebietes ist die Anlage eines Spielplatzes 
geplant (STADT BIELEFELD 2012G). 

Geplante verkehrliche Erschließung  

Die äußere Erschließung erfolgt über die angrenzenden öffentlichen Straßen. Die 
gewerblich genutzten Flächen verfügen über Zufahrten von der Straße „Am Stadt-
holz“ und die geplante Wohnbebauung soll einerseits über die vorhandenen Zufahr-
ten zum „Lenkwerk“ und über Zufahrten von der „Leibnizstraße“ erschlossen wer-
den. Die öffentliche Verkehrsfläche der „Leibnizstraße“ soll den zukünftigen Ver-
kehrsbedürfnissen angepasst werden und auf eine Gesamtbreite von  
8,0 m (6 m Verkehrsfläche und 2 m Fußweg) reduziert werden.  
Im Bereich der jetzigen Fachhochschule sind bereits Stellplätze in unmittelbarer 
Nähe vorhanden. Für die geplanten gewerblichen Nutzungen sollen weitere Stell-
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plätze geschaffen werden. Flächen für den ruhenden Verkehr der geplanten Wohn-
nutzung sollen direkt an den Wohngebäuden bzw. in Form von zusammengefassten 
Stellplätzen errichtet werden.  
Für Fußgänger- und Radverkehr wird eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende 
Durchwegung des Gebietes geschaffen (STADT BIELEFELD 2012G). 
 

3.2 Wirkfaktoren 

Ziel des geplanten Vorhabens ist die planungsrechtliche Sicherung der geplanten 
Nutzung des Kasernengeländes, die Schaffung von Erweiterungsflächen für ge-
werbliche Nutzung und von Flächen für zukünftige Wohnbebauung. Durch das ge-
plante Vorhaben werden die im Plangebiet angetroffenen Lebensraumtypen „Klein-
gehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken“, „Säume, Hochstaudenfluren“, „Gär-
ten“ und „Gebäude“ dauerhaft beansprucht.  
 
Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben ergeben sich die folgenden Wir-
kungen: 
 

• Umnutzung von bisherigen Flächen für Gemeinbedarf in Sonderbauflächen 

• Abbruch eines baufälligen Gebäudes (Offiziersgebäude), einer aus drei Ge-
bäuden bestehenden Remise und eines weiteren Gebäudes  

• Umwandlung von Gehölzbeständen in Gewerbeflächen 

• Umwandlung von Gehölzbeständen und Grünflächen in Wohnbebauung und 
Mischbebauung 

• Umwandlung von Gehölzbeständen und Grünflächen in Verkehrsflächen  
 
Die potenziellen Betroffenheiten planungsrelevanter Arten können sich primär aus 
der mit dem Vorhaben einhergehenden Überbauung von Freiflächen und dem dar-
aus resultierenden Verlust von naturnahen Lebensraumstrukturen ergeben. Durch 
den Abbruch des Offiziersgebäudes können Habitatstrukturen für Gebäude bewoh-
nende Tierarten beansprucht werden.  
 
Im geringen Umfang können temporäre baubedingte Störungen und betriebsbeding-
te Lärmemissionen sowie optische Störungen entstehen. Aufgrund der vorherr-
schenden Vorbelastung, in Form von optischen und akustischen Störungen durch 
die bestehende gewerbliche und öffentliche Nutzung, die Wohnnutzung, den Kfz-
Verkehr im Bereich der umgebenden Straßen und den Bahnverkehr südlich des 
Plangebietes, werden die vorhabensbedingt entstehenden Störungen keine arten-
schutzrechtlichen Beeinträchtigungen nach sich ziehen.  
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4.0 Planungsrechtliche Vorgaben und Schutzgebiete 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet befindet sich nicht im räumlichen Geltungsbereich eines Land-
schaftsplans. Innerhalb des Plangebietes und im Umkreis von mindestens 
700 m befinden sich keine Schutzgebiete, schutzwürdigen Biotope und Biotopkatas-
terflächen. 
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5.0 Untersuchungsrahmen und Darstellung des Untersuchungs-
gebietes 

5.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet mit den anstehenden Biotop-
strukturen sowie die nähere Umgebung des Vorhabens.  
 
Im Zuge der Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) werden die Informationen über planungsrelevante Arten für 
alle potenziell betroffenen Lebensräume im gesamten Untersuchungsgebiet erho-
ben.  
 

5.2 Datenbasis der Artnachweise 

Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich rele-
vanten Arten aller Artengruppen. Zur Analyse der Verbreitung dieser Arten erfolgte 
eine Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-
Westfalen“ (FIS) und der Landschafts- und Informationssammlung des Landesam-
tes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LINFOS).  
 
Zur konkreten Erfassung der Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet sowie zur 
Dokumentation von artenschutzrechtlich relevanten Tierarten im Untersuchungsge-
biet erfolgte am 29. Oktober 2010 eine Begehung des Untersuchungsgebietes. Am 
13. September 2011 erfolgte eine vertiefende Untersuchung des zum Abbruch vor-
gesehenen Gebäudes und aller Bäume auf der Vorhabensfläche hinsichtlich des 
Vorkommens von Höhlungen und Spalten.  
 

5.3 Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet  

Die folgende Abbildung stellt die einzelnen Teilbereiche im Plangebiet und der nä-
heren Umgebung dar. Die Biotoptypen sind dem Bestandsplan im Anhang zu ent-
nehmen.  
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Abb. 4 Bestandssituation im Untersuchungsgebiet auf Basis des Luftbildes. Die Grenze der 
221. Flächennutzungsplanänderung wird als rote Strichlinie und der Grenze des Be-
bauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ als blaue Strichlinie dargestellt.  
 
Legende 
Kennziffer 1 = Gebäudekomplex mit Stellplatz- und Verkehrsflächen sowie  
    Grünflächen 
Kennziffer 2 = Ehemaliges Offiziersgebäude mit Gehölzbeständen 
Kennziffer 3 = Baumreihe 
Kennziffer 4 = Feldgehölz (nördlicher Bereich) 
Kennziffer 5 = Feldgehölz (mittlerer Bereich) 
Kennziffer 6 = Remise 
Kennziffer 7 = Feldgehölz (südlicher Bereich) 
Kennziffer 8 = Bewaldete Böschung der Bahnlinie  
Kennziffer 9 = Wohngebiet – südlicher Bereich 
Kennziffer 10 = Wohngebiet – nördlicher Bereich 
 
Kennziffer A = Gewerbliche Nutzung Kennziffer B = Wohnbebauung 
Kennziffer C = Kleingartenanlagen Kennziffer D = Garten/Feldgehölz 
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Im Westen des Plangebietes befindet sich das ehemalige Kasernengelände mit dem 
Gebäudekomplex, den leerstehenden Remisen und dem ehemaligen Offizierskasino 
sowie Stellplatz- und Verkehrsflächen. Im Bereich der Freiflächen haben sich junge 
Feldgehölze mit einzelnen älteren Bäumen durch Sukzession etabliert. Im Bereich 
des ehemaligen Offiziersgebäudes weisen alte Obstbäume auf eine einstige Gar-
tennutzung an diesem Gebäude hin. Innerhalb der Feldgehölze sind kleinflächig 
Grasfluren und Brombeergebüsche vorhanden. Markante Gehölzstrukturen sind 
zwei Pappelreihen am östlichen bzw. westlichen Randbereich des Feldgehölzes 
sowie eine aus Buchen und Eschen gebildete Baumreihe im Norden des Feldgehöl-
zes. Im Osten des Plangebietes befindet sich die Wohnbebauung an der Straße 
„Hakenort“. Während im nördlichen Teil zweigeschossige Einzelbebauung vor-
herrscht, ist im Süden eine dreistöckige Wohnbebauung dominant.  
 
Die westlich des Plangebietes gelegenen Flächen werden gewerblich genutzt. Nörd-
lich des Plangebietes befinden sich neben Gewerbeflächen auch Einzelhausbebau-
ung mit Gärten und isoliert liegende Feldgehölze. Im Osten wird das Plangebiet 
durch die Straße „Hakenort“ begrenzt an die sich weitere Wohnbebauung anschließt 
und im Süden durch die Bahnlinie Bielefeld–Lage, der strukturreiche Kleingartenan-
lagen nachgelagert sind. 
 

Lebensraumtyp: Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsch, Hecken 

Biotoptypen: Feldgehölze (BA1) 
Charakterisierung: Im Nordwesten des Plangebietes befindet sich im Umfeld des  
ehemaligen Offiziersgebäudes ein Feldgehölz aus jungen Laubbäumen (Stieleichen, 
Spitz- und Bergahorne, Eschen, Brusthöhendurchmesser (BHD) 5 bis 15 cm), offene-
ren Grasfluren, Brombeergebüschen und einzelnen älteren Bäumen (Kastanien,  
Esche, Obstbäume mit BHD von 75 bis 95 cm).  
Östlich davon erstreckt sich ein Feldgehölz aus Eschenaufwuchs mit BHD von 5 bis 
10 cm, in dem einige ältere Laubbäume (Linden, Stieleichen) mit BHD von bis zu 
90 cm vorkommen.  
Südlich des jungen Eschenbestandes stocken vornehmlich Eschen, Berg- und Spitz-
ahorn, Kirschen und Salweiden mit BHD bis zu 40 cm. 
Südlich der Lagerhallen befindet sich ein Feldgehölz aus Eschen und Bergahorn, vor-
nehmlich aus Stangenholz (mittlerer BHD von 10 bis 15 cm) und vereinzelt geringem 
Stammholz (BHD bis 30 cm).  
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Abb. 5 Feldgehölz im Bereich des ehemali-
gen Offiziersgebäudes. 

 Abb. 6 Feldgehölz im Norden des Plangebie-
tes. 

 

 

 

Abb. 7 Feldgehölz im Zentrum des Plange-
bietes. 

 Abb. 8 Feldgehölz südlich der Lagerhallen. 

 

Lebensraumtyp: Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsch, Hecken 

Biotoptypen: Gebüsch (BB0), Strauchreihe (BB1), Hecke (BD0), Gehölzstreifen (BD3), 
Baumreihe (BF1), Einzelbaum (BF3)  

Charakterisierung: Südlich der „Leibnizstraße“ befindet sich eine Baumreihe, die im 
westlichen Bereich aus Buchen (BHD 20 bis 50 cm) und im östlichen Bereich vor-
nehmlich aus Eschen (BHD 20 bis 45 cm) gebildet wird.  
Innerhalb des Feldgehölzbestandes erstrecken sich im Westen, Osten und Südosten 
Baumreihen aus Pappeln (BHD 20 bis 80 cm).  
Im Süden des Plangebietes stockt auf der Böschung des Bahndammes ein Gehölz-
streifen aus Eschen, Stieleichen, Weiden und Bergahorn (BHD von 20 bis 40 cm).  
Auf den Freiflächen des ehemaligen Kasernengeländes befinden sich einige Einzel-
bäume, Baumreihen und Gehölzstreifen. 
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Abb. 9 Baumreihe im Norden des Plangebie-
tes.  

 Abb. 10 Gehölzbestand des Bahndammes. 

 

 

 

Abb. 11 Östliche Pappelreihe.  Abb. 12 Westliche Pappelreihe. 

 

 

 

Abb. 13 Baumreihe südlich des ehemaligen 
Offiziersgebäudes.  

 Abb. 14 Gehölzstreifen im Bereich der Freiflä-
chen. 
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Lebensraumtyp: Gärten und Parkanlagen 

Biotoptypen: Garten (HJ0), Schnitthecke (BD5), Trittrasen (HM4), Pflanzbeet (HM5), 
Strauchpflanzung (HM11), Kleingartenanlage (HS2)   

Charakterisierung: Die Grünflächen auf dem ehemaligen Kasernengelände setzen 
sich aus Rasenbereichen, Staudenpflanzungen, Einzelbäumen und Baumreihen zu-
sammen.  
In den Gärten und Grünflächen innerhalb der Wohnbebauung sind Rasenflächen, He-
cken und Baum- und Strauchpflanzungen (häufig nicht heimische Arten) vorhanden. 
 

 

 

 

 

Abb. 15 Stieleichenbaumreihe an der Straße 
„Am Stadtholz“. 

 Abb. 16 Grünflächen auf dem ehemaligen 
Kasernengelände im Oktober 2010. 

 

 

 

Abb. 17 Rasenflächen mit Einzelbäumen im 
Bereich der dreigeschossigen Wohn-
bebauung. 

 Abb. 18 Einzelwohnbebauung mit Gärten. 
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5.4 Betroffenheit von Lebensraumtypen 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden folgende Lebensraumtypen unmittel-
bar beansprucht: 
 

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
• Säume und Hochstaudenfluren 
• Gärten 
• Gebäude 

 
Weiterhin finden sich die folgenden potenziell vorhabensrelevanten Lebensraum-
typen in der näheren Umgebung. Diese werden hinsichtlich einer potenziellen mit-
telbaren Beeinträchtigung der näheren Umgebung betrachtet: 
 

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
• Gärten  
• Gebäude 



Artenschutzprüfung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ und zur 221. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Wohnen und Gewerbe südlich der Leibnizstraße“, Bielefeld 

Stufe I - Vorprüfung 18 

 

6.0 Stufe I – Vorprüfung  

6.1 Ortsbegehung 

Im Zuge der Ortsbegehung am 29.10.2010 wurden die Strukturen im Untersu-
chungsgebiet dahingehend untersucht, ob sich diese als Lebensraum für arten-
schutzrechtlich relevante Tierarten eignen. Dabei wurde auf das Vorkommen von 
Tierarten aller relevanten Artengruppen geachtet. Dem Plangebiet wird hinsichtlich 
der vorkommenden Biotopstrukturen und -ausstattung eine potenzielle Eignung als 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte für Säugetiere und Vögel zugesprochen. Die Ge-
hölzstrukturen (Feldgehölze, Gehölzstreifen, Baumreihen, Einzelbäume und Gebü-
sche) weisen generell eine Eignung als Bruthabitat für Vogelarten (insbesondere 
Gebüschbrüter) auf. Einige Bäume auf der Vorhabensfläche weisen Spalten auf, die 
als potenzielle Quartierstandorte für Fledermäuse fungieren können. Horste an 
Bäumen wurden nicht festgestellt. Das zum Abbruch vorgesehene Offiziersgebäude 
stellt einen potenziellen Quartierstandort für Gebäude bewohnende Vogelarten und 
Fledermäuse dar.  
 

6.2 Landschaftsinformationssammlung „Linfos“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz (LINFOS) weist für das Plangebiet keine aktuellen Nachweise 
von Tierarten aus (LANUV 2011A). 
 

6.3 Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-
Westfalen“ 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Messtischblattes 3917 „Bielefeld“. Für 
dieses Messtischblatt wurde im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nord-
rhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die im Unter-
suchungsgebiet anzutreffenden unmittelbar und mittelbar betroffenen Lebensraum-
typen durchgeführt (LANUV 2011B).  
 
Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet: 
 

• Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 
• Säume und Hochstaudenfluren 
• Gärten 
• Gebäude 
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6.4 Vorprüfung des Artenspektrums 

6.4.1 Betroffenheit häufiger und verbreiteter Vogelarten  

Entsprechend dem geltenden Recht unterliegen alle europäischen Vogelarten den 
Artenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorha-
bensspezifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbrei-
teten Vogelarten (s. g. „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise) zu prü-
fen. Das LANUV hat für NRW eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjeni-
gen Arten getroffen, die im Rahmen einer ASP zu betrachten sind (Planungsrele-
vante Arten).  
 
Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen 
werden, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszu-
standes bei vorhabensbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote 
verstoßen wird. Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG tritt eine Verletzung des Schädi-
gungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 
nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Dies gilt auch für damit verbundene, unvermeidbare Beeinträchtigungen der 
wild lebenden Tiere für das Tötungs-/Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG). Das Eintreten unvermeidbarer Beeinträchtigungen wird durch die Ein-
haltung der folgenden Vermeidungsmaßnahmen sichergestellt:  
 

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände sollte eine Begrenzung der Inan-
spruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit 
(01. März bis 30. September) erfolgen. Rodungs- und Räumungsmaßnah-
men sämtlicher Vegetationsflächen sollten dementsprechend nur zwischen 
dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden.  

• Schutz der im Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzten Bäume und Baum-
reihen. Es sollte sichergestellt werden, dass diese Gehölzbestände vor Be-
einträchtigung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebens-
raum/Quartierstandort übernehmen können.  

 
Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 
dieser Arten abgesehen werden kann. Um das Eintreten unvermeidbarer Beein-
trächtigungen wird durch die Einhaltung der folgenden Vermeidungsmaßnahmen 
sichergestellt: 
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6.4.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Untersuchungsgebiet vorkommen-
den Biotopstrukturen und der Beeinträchtigungen kann ein potenzielles Vorkommen 
bzw. eine potenzielle vorhabensbedingte Betroffenheit für einige der im Rahmen der 
Datenrecherche ermittelten Arten im Vorfeld ausgeschlossen werden. Da Nahrungs-
flächen nicht zu den Schutzobjekten des § 44 Abs. 1 gehören, ist eine artenschutz-
rechtlich relevante Betroffenheit für Arten, welche das Untersuchungsgebiet als 
nicht essenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht gegeben. 
 
In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen der Datenrecherche ermittelten 
Arten dargestellt und eine Voreinschätzung zu deren Vorkommen im Untersu-
chungsgebiet und einer möglichen Betroffenheit durch das Vorhaben durchgeführt. 
Für die grau markierten Arten wird im Weiteren eine Art-für-Art-Betrachtung durch-
geführt. 
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7.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Da eine Nutzung des Offiziersgebäudes durch Fledermäuse und Vögel sowie eine 
Quartiereignung von Bäumen im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden konnte, 
fanden am 13.09.2011 vertiefende Untersuchungen in dem zum Abbruch vorgese-
henen ehemaligen Offiziersgebäude sowie an Bäumen statt. Die Ergebnisse werden 
im Folgenden dargestellt.  
 

7.1 Vertiefende Untersuchungen 

7.1.1 Gebäudekontrolle 

Die Untersuchungen des zum Abbruch vorgesehenen Offiziersgebäudes konzentrie-
ren sich auf Vögel und Fledermäuse, die als artenschutzrechtlich relevante Tierarten 
Gebäude oder Gebäudeteile als Teilhabitat nutzen. Im Rahmen dieser Untersu-
chung ist das zum Abbruch anstehende Gebäude in allen Gebäudeteilen begangen 
worden. Dazu wurde vom Dachboden bis zum Keller sowie an der Außenfassade 
eine intensive Sichtkontrolle auf Spuren, Quartiere, Nester und Individuen von Fle-
dermäusen und Vögeln durchgeführt. Folgende Vorgehensweise wurde gewählt: 
 

• Kontrolle des Gebäudes auf das Vorhandensein von Kellerräumen sowie 
von unter- oder oberirdischen Hohlräumen 

• systematische und flächige Begehung aller Keller- und Innenräume sowie 
der Dachböden 

• Einschätzung der Habitat- bzw. Quartiereignung der Gebäudeteile für Fle-
dermäuse und Vögel 

• Suche nach Vögeln sowie deren Spuren (Kot, Nester, Gewölle) 

• Suche nach Fledermäusen  

• Suche nach Kotpillen von Fledermäusen auf dem Fußboden, an Wänden, 
auf Mauervorsprüngen und in Mauernischen der Innenräume 

• Suche nach Urinspuren von Fledermäusen an Bauteilen  

• Suche nach Fettanhaftungen von Fledermäusen an Bauteilen 

• Ausleuchten aller zugänglichen Hohlräume mit einem Handscheinwerfer 

• Abschätzung der Quartiereignung aller Hohlräume und Strukturen in oder an 
den Gebäuden 

• Sichtkontrolle der Außenfassade hinsichtlich des Vorhandenseins von Quar-
tiermöglichkeiten für Fledermäuse und Vögel 

• Suche nach Kotpillen von Fledermäusen im Bereich der Außenfassade 

• Fotodokumentation der räumlichen Situation sowie der Untersuchungsbe-
funde 

 
Das ehemalige Offiziersgebäude hat ein Walmdach aus Betonpfannen und mehrere 
Kellerräume.  
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Abb. 19 Südansicht des ehemaligen Offi-
ziersgebäudes. 

 Abb. 20 Nordansicht des ehemaligen Offi-
ziersgebäudes. 

 
Der Dachboden ist nicht ausgebaut und für Fledermäuse durch offenstehende Fens-
ter zugänglich. Potenzielle Hangplätze und als Fledermausquartier geeignete Spal-
ten sind im Bereich des Dachbodens vorhanden. Fledermäuse wurden nicht nach-
gewiesen. Auf dem gesamten Dachboden konnten keine Spuren (Kotpillen, Urinspu-
ren), die auf eine Anwesenheit von Fledermäusen hinweisen, festgestellt werden.  
Auf dem gesamten Dachboden konnten keine Hinweise auf eine Quartiernutzung 
durch Vögel gefunden werden. Kotspuren im gesamten Dachbereich weisen auf die 
zeitweilige Anwesenheit eines Steinmarders hin.  
 

 

 

 

Abb. 21 Dachboden.  Abb. 22 Potenzielle Hangplätze für Fleder-
mäuse und Nistmöglichkeiten für 
Schleiereulen und Rauchschwalben. 

 
In den ehemaligen Wohnräumen bieten sich keine Quartiermöglichkeiten für Vogel- 
oder Fledermausarten. Hinweise auf die zeitweilige Anwesenheit von Fledermäusen 
im Gebäude geben sehr alte Kotfunde auf einer Fensterbank. Da Fledermäuse im 
Untersuchungsgebiet vorkommen, sind derartige Spuren zu erwarten, da die Tiere 
im Zusammenhang mit ihren Jagdflügen sämtliche Strukturen (auch zugängliche 
Gebäude) erkunden.  
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Abb. 23 Ehemaliger Wohnraum im Erdge-
schoss. 

 Abb. 24 Offenstehendes Fenster mit sehr 
alten Kotspuren auf der Fensterbank. 

 
Die Kellerwände sind größtenteils glatt; vereinzelt sind Mauerrisse und -spalten vor-
handen, die einer potenziellen Quartiernutzung für Fledermäuse zur Verfügung ste-
hen können. Der Keller ist für Fledermäuse unzugänglich. Daher konnten im gesam-
ten Keller keine Fledermäuse und keine Hinweise auf eine Quartiernutzung festge-
stellt werden.  
 

 

 

 

Abb. 25 Kellerraum.  Abb. 26 Kellerraum. 
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Der Fassadenbereich bietet keine Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse.  
 

 

 

 

Abb. 27 Glatte Außenfassade mit Dachüber-
stand. 

 Abb. 28 Außenfassade mit Fenstern als Ein-
flugmöglichkeiten für Fledermäuse 
und Vögel. 

Zusammenfassende Beurteilung 

Dem Dachgeschoss des ehemaligen Offiziersgebäudes kommt eine potenzielle 
Quartiereignung für Fledermäuse zu. Dem Keller kann keine Quartiereignung zuge-
sprochen werden. Sehr alte Kotpillen weisen auf eine temporäre, vereinzelte und 
länger zurück liegende Anwesenheit von Fledermäusen im Gebäude hin. Die gefun-
denen Spuren deuten auf Jagd- und Erkundungsflüge in der Vergangenheit hin. 
Hinweise auf eine aktuelle Nutzung zu Jagdzwecken oder auf eine Quartiernutzung 
gibt es nicht.  
 
Für Vögel besteht lediglich eine geringe potenzielle Quartiereignung im Außenbe-
reich (Dachüberstand, Fensternischen) und im Dachgeschoss, die aktuell nicht ge-
nutzt wird. Für eine Nutzung in der Vergangenheit bestehen keine Hinweise.  
 

7.1.2 Baumkontrolle 

Da der Bebauungsplan Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ den Erhalt für einige Gehölz-
reihen und Einzelbäume festsetzt, wurde im Rahmen der Baumkontrolle am 
13.09.2011 eine differenzierte Vorgehensweise vorgenommen. Zunächst wurden 
sämtliche alten Baumbestände im Plangebiet einer Sichtkontrolle unterzogen. Fest-
gestellte Baumhöhlen und -spalten in Bäumen, deren Erhalt durch den Bebauungs-
plan sichergestellt ist, wurden hinsichtlich ihrer potenziellen Quartiereignung einge-
schätzt, um Aussagen zu artenschutzrechtlich relevanten Störungen treffen zu kön-
nen. Eine Untersuchung mit Hilfe des Endoskops und eine detaillierte Katalogisie-
rung wurden jedoch nicht vorgenommen.  
 
Demgegenüber wurden die planungsrechtlich nicht gesicherten Bäume mit Höhlun-
gen und Spalten katalogisiert. Die festgestellten Baumhöhlen und -spalten sind an-
schließend mit Hilfe eines beleuchteten Endoskops einer Intensivkontrolle unterzo-



Artenschutzprüfung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ und zur 221. Änderung 
des Flächennutzungsplanes „Wohnen und Gewerbe südlich der Leibnizstraße“, Bielefeld 

Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 42 

 

gen worden. Mögliche Hinweise einer Nutzung als Fledermausquartier sind, neben 
dem direkten Nachweis von Individuen (lebend oder tot), Urin- und Kotspuren sowie 
Nahrungsreste. Die folgende Abbildung stellt die Lage der festgestellten Bäume mit 
Höhlungen und Spalten dar.  
 

 

Abb. 29 Darstellung der zu erhaltenden, eingemessenen Bäume (grüne Markierung) und der 
nicht zu erhaltenden Bäume mit Höhlungen und Spalten (rote Markierung).  
 
Legende: 
 
  Baum mit Höhlung/Spalt – kein Erhalt 
 

   Baum mit Höhlung/Spalt – Erhalt  

1 

3–5 

2 

6–7 

8–10 

12 

11 

13–16 

17 
18 

2 

17 

19 
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Bäume mit Höhlungen und Spalten – kein Erhalt 
 

Baum 1 

Art: Birne 

Stamm-Ø: 70 cm 

Struktur: 

• hohler Stamm in 0,0 m Höhe 

• 4 m hoch, 15 cm breit,  
mind. 30 cm tief 

Eigenschaften: 

• Birne, vollständig von Sträuchern 
zugewachsen 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 
 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 
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Baum 2 

Art: Kastanie 

Stamm-Ø: 100 cm 

Struktur: 

• 1 große und 2 kleine Höhlungen in  
ca. 2 m Höhe 

• große: 90 cm hoch, 40 cm breit,  
50 cm tief 

• kleine: 5 cm hoch, 8 cm breit,  
10 cm tief 

• kleine: 19 cm hoch, 10 cm breit,  
10 cm tief 

Eigenschaften: 

• große Höhlung: nach oben größten-
teils offen, feucht 

• kleine Höhlungen: feucht, Asseln 
und Spinnweben 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

  

 

• keine Quartiereignung 

  

 

Baum 3 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 60 cm 

Struktur: 

• abgestorbener Seitenstamm mit 
Spechtlöchern 

 

Eigenschaften: 

• nach Osten ausgerichtet 

• innen hohl, trocken 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

• potenzielle Eignung als Tagesquar-
tier 
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Baum 4 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 50 cm 

Struktur: 

• hohler Stamm in ca. 1 m Höhe 

• 1 m hoch, 5 cm breit, 20 cm tief 

• ab OK-Öffnung 60 cm nach oben  

Eigenschaften: 

• nach Osten ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Tagesquar-
tier 

  

 

Baum 5 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 60 cm 

Struktur: 

• hohler Stamm in ca. 1 m Höhe 

• 1 m hoch, 3–4 cm breit, 30 cm tief 

• ab OK-Öffnung 50 cm nach oben  

Eigenschaften: 

• nach Osten ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Tagesquar-
tier 
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Baum 6 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 40 cm 

Struktur: 

• Höhlung am Stammfuß in  
ca. 0,3 m Höhe 

• 6 cm hoch, 7 cm breit 

• ab UK-Öffnung 30 cm nach unten  

Eigenschaften: 

• nach Norden ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• aufgrund der Lage am Stammfuß 
geringe Eignung als Tagesquartier 

  

 

Baum 7 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 50 cm 

Struktur: 

• Höhlung am Stammfuß in  
ca. 0,3 m Höhe 

• 40 cm hoch, 25 cm breit, 40 cm tief 

• ab UK-Öffnung 25 cm nach unten  

Eigenschaften: 

• nach Norden ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• aufgrund der Lage am Stammfuß 
geringe Eignung als Tagesquartier 
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Baum 8 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 40 cm 

Struktur: 

• Stammhöhle in ca. 0,3 m Höhe 

• 6 cm hoch, 4 cm breit, 20 cm tief 

• ab UK-Öffnung 30 cm nach unten  

Eigenschaften: 

• nach Norden ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• aufgrund der Lage am Stammfuß 
geringe Eignung als Tagesquartier 

  

 

Baum 9.1 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 80 cm 

Struktur: 

• hohler Stamm in ca. 0,0 m Höhe 

• 60 cm hoch, 30 cm breit, 20 cm tief 

• ab OK-Öffnung 40 cm nach oben  

Eigenschaften: 

• nach Norden ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• aufgrund der Lage am Stammfuß 
geringe Eignung als Tagesquartier 
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Baum 9.2 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 80 cm 

Struktur: 

• Höhle im hohlen Stamm in ca. 1,0 m 
Höhe 

• 30 cm hoch, 15 cm breit, 20 cm tief 

• ab OK-Öffnung 30 cm nach oben  

Eigenschaften: 

• nach Süden ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• Potenzielle Quartiereignung als Fle-
dermausquartier 

  

 

Baum 10 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 60 cm 

Struktur: 

• Stammriss in ca. 0,0 m Höhe 

• 4 m hoch, 15 cm breit, 25 cm tief 

• ab UK-Öffnung 30 cm nach unten  

Eigenschaften: 

• nach Norden ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• Potenzielle Quartiereignung als Ta-
gesquartier 
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Baum 11 

Art: Esche 

Stamm-Ø: 100 cm (dreistämmig) 

Struktur: 

• abgebrochener Stamm mit Hohl-
räumen in ca. 1,0 m Höhe 

• 20 m hoch, 3–4 cm breit, 10 cm tief 

Eigenschaften: 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Tagesquar-
tier 

  

 

Baum 12 

Art: Linde 

Stamm-Ø: 100 cm 

Struktur: 

• Stammriss in ca. 0,0 m Höhe 

• 3 m hoch, 15 cm breit, 20 cm tief 

Eigenschaften: 

• nach Südosten ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Tagesquar-
tier 
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Baum 13 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 25 cm 

Struktur: 

• hohler Stamm in ca. 0,0 m Höhe 

• 1 m hoch, 10 cm breit, 20 cm tief 

• ab OK-Öffnung 40 cm nach oben  

Eigenschaften: 

• nach Nordosten ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• aufgrund der Lage am Stammfuß 
geringe Eignung als Tagesquartier 

  

 

Baum 14 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 40 cm 

Struktur: 

• Stammriss/hohler Stamm in  
ca. 0,0 m Höhe 

• 0,8 m hoch, 30 cm breit, 15 cm tief 

Eigenschaften: 

• nach Osten ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• aufgrund der Lage am Stammfuß 
und der Struktur keine Eignung als 
Tagesquartier 
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Baum 15 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 70 cm 

Struktur: 

• Stammriss in ca. 0,2 m Höhe 

• 60 cm hoch, 3 cm breit, 10 cm tief 

Eigenschaften: 

• nach Osten ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• aufgrund der Lage am Stammfuß 
geringe Eignung als Tagesquartier 

  

 

Baum 16 

Art: Pappel 

Stamm-Ø: 50 cm 

Struktur: 

• Stammriss in ca. 0,0 m Höhe 

• 1,5 m hoch, 15 cm breit, 15 cm tief 

• ab OK-Öffnung 15 cm nach oben  

Eigenschaften: 

• nach Osten ausgerichtet 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Tagesquar-
tier 
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Zusammenfassende Beurteilung 

Mittels der Intensivkontrolle wurden an 16 Bäumen Baumhöhlungen oder -spalten 
hinsichtlich einer konkreten Quartiernutzung untersucht. Eine Nutzung der Hohlräu-
me durch Fledermäuse oder Baumhöhlen bewohnende Vogelarten konnte nicht 
nachgewiesen werden.  
 
Die untersuchten Höhlungen und Spalten an den Bäumen mit den Kennziffern 2,  
6 bis 9.1 und 13 bis 15 weisen aufgrund ihrer Dimensionierung, Ausrichtung, Lage 
am Stammfuß des Baums oder kleinklimatischen Bedingung (z. B. Nässe) keine 
bzw. eine nur geringe potenzielle Eignung als Quartierstandort für Fledermäuse 
oder Baumhöhlen bewohnende Vogelarten auf. Den Baumhöhlungen und -spalten 
der Bäume mit den Kennziffern 3 bis 5, 10 bis 12 und 16 wird eine generelle Eig-
nung als Tagesquartier und den Baumhöhlungen und -spalten mit den Kennziffern  
1 und 9.2 eine generelle Eignung als ganzjähriger Quartierstandort für Fledermäuse 
zugesprochen. Ein Großteil der Bäume mit Baumhöhlen und -spalten befindet sich 
innerhalb eines dichten Gehölzbestandes bzw. ist vollständig von Sträuchern zuge-
wachsen (Baum Nr. 1), was einen Anflug der potenziellen Quartiere durch Fleder-
mäuse erheblich erschwert. Sämtliche Baumhöhlungen und -spalten weisen keine 
Eignung als Quartierstandort für planungsrelevante Höhlen bewohnende Vögel auf.  

Bäume mit Höhlungen und Spalten – Erhalt 

 

Baum 17 

Art: Esche 

Stamm-Ø: 100 cm 

Struktur: 

• überwallter Stammriss in ca. 6 m 
Höhe 

• 0,5 m hoch, 10 cm breit  

Eigenschaften: 

• NW-Ausrichtung 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 
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Baum 18 

Art: Kastanie 

Stamm-Ø: 80 cm 

Struktur: 

• abgestorbener ca. 1 m langer Sei-
tenast mit Höhlungen in ca. 5 m Hö-
he und div. ausgefaulten Äste  

 

Eigenschaften: 

• nach Norden ausgerichtet 

 

Quartiereignung/-nutzung: 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 

 

 

 

Gehölzreihe 19 

Art: Rotbuchen- und Eschen-
Baumreihe südlich der „Leib-
nizstraße“ 

Stamm-Ø: 10–50 cm 

Struktur: 

• zahlreiche ausgefaulte Astlöcher mit 
Breiten und Höhen von 5 bis 10 cm 
in unterschiedlichen Höhen und 
Ausrichtungen 

• (Tauben)Nest an Rotbuche 

• Höhlung in 2 m Höhe mit Stammriss  

Eigenschaften: 

• teils trocken, teils feucht 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 
• zahlreiche kleine Höhlungen mit kei-

ner/geringer potenzieller Eignung 
als Fledermausquartier 

• einige Höhlungen mit potenzieller 
Eignung als Fledermausquartier   
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Zusammenfassende Beurteilung 

Die Kastanie und die Esche stellen potenzielle ganzjährige Quartierstandorte für 
Fledermäuse dar. Im Bereich der Rotbuchen- und Eschenreihe südlich der „Leibniz-
straße“ wurden mindestens 9 Bäume mit ausgefaulten Astlöchern festgestellt, von 
denen einige eine potenzielle Eignung als Tagesquartier für Fledermäuse aufwei-
sen. Im Westen stockt eine Rotbuche mit Höhlung und Stammriss, der eine poten-
zielle Eignung als Fledermausquartier und als Quartier für Höhlenbrüter zugespro-
chen werden kann. 
 

7.2 Art-für-Art-Betrachtung 

7.2.1 Fledermäuse 

Im Rahmen der Vorprüfung des Artenspektrums konnte eine vorhabensbedingte 
Betroffenheit von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Breitflügelfle-
dermaus, des Großen Abendseglers und der Zwergfledermaus nicht gänzlich aus-
geschlossen werden. 
 
Auf der Vorhabensfläche befinden sich einige ältere Bäume mit Spalten und Höh-
lungen, denen aufgrund der Struktur, der Ausrichtung und des Kleinklimas eine po-
tenzielle Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Breitflügelfledermaus, 
den Großen Abendsegler und die Zwergfledermaus zugesprochen werden kann. 
Desweiteren befinden sich im nördlichen Plangebiet einige durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan zu erhaltene Bäume mit Spalten und Höhlungen, denen eine poten-
zielle Eignung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für Fledermäuse zukommt.  
Im Rahmen der Untersuchungen am 13.09.2011 wurden keine Hinweise auf eine 
Nutzung der Höhlungen und Spalten durch diese Arten (Vorkommen von Tie-
ren/Kotspuren) festgestellt.  
Im Rahmen der Ortsbegehung des zum Abbruch vorgesehenen ehemaligen Offi-
ziersgebäudes am 13.09.2011 wurden keine Hinweise auf eine aktuelle Nutzung 
des Gebäudes durch Gebäude bewohnende Fledermäuse festgestellt. Sehr alte 
Kotspuren im Bereich einer Fensterbank weisen auf eine zeitweilige Anwesenheit 
von Fledermäusen im Rahmen von Jagd- und Erkundungsflügen im Gebäude hin. 
Dem Gebäude kommt allenfalls eine potenzielle Eignung als Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte für diese Arten zu.  
 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung 
und Tötung) kann im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben unter Berück-
sichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen werden. 
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• Bäume mit kartierten Höhlungen und Spalten sollten in den Wintermonaten 
(ab Anfang Oktober bis Anfang März) gefällt werden. Dadurch wird eine po-
tenzielle Beeinträchtigung von Fledermäusen während der Jungenaufzucht-
zeit und Schwärmzeit vermieden.  

 
Hinsichtlich einer möglichen artenschutzrechtlichen Störung von Fledermäusen be-
steht eine Vorbelastung durch die derzeitige gewerbliche und öffentliche Nutzung 
des ehemaligen Kasernengebäudes und die Wohnbebauung des Plangebietes so-
wie durch die direkt an das Plangebiet angrenzenden Nutzungen (Gewerbe- und 
Wohnbebauung, Kfz-Verkehr, Bahnbetrieb). Das Vorhaben wird zusätzliche Störun-
gen auf potenzielle Quartierstandorte von Fledermäusen in und an Bäumen, deren 
Erhalt im Bebauungsplan festgesetzt ist, verursachen, die zu einer weiteren Minde-
rung der Quartiereignung führen werden. Da eine tatsächliche Nutzung der Höhlun-
gen und Spalten nicht festgesetzt wurde, muss deren jetzige Bedeutung für Fleder-
mäuse als gering eingestuft werden. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Populationen ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten, weshalb 
eine Betroffenheit der betrachteten Fledermausarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG nicht zu erwarten ist.  
 
Potenzielle Lebensstätten, die tatsächlich nicht genutzt werden, stellen keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar 
(LÜTKES/EWERS 2011). Da im Rahmen der detaillierten Untersuchungen keine Hin-
weise auf eine Nutzung der festgestellten Höhlungen und Spalten durch Fledermäu-
se festgestellt wurden, ist eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der dargestellten Fledermäuse daher nicht gegeben.   
 

7.2.2 Gebäude bewohnende Vogelarten 

Im Rahmen der Ortsbegehung am 13.09.2011 wurden keine Hinweise auf eine Nut-
zung des Gebäudes durch Mehl- und Rauchschwalbe, Schleiereule und Turmfalke 
festgestellt. Dem zum Abbruch vorgesehenen Offiziersgebäude kann aufgrund vor-
handener Strukturen allenfalls eine potenzielle Eignung als Fortpflanzungs- und 
Ruhestätte zugesprochen werden. 
 
Potenzielle Lebensstätten, die tatsächlich nicht genutzt werden, stellen keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar 
(LÜTKES/EWERS 2011). Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der dargestellten Artengruppe ist daher nicht gegeben.   
 
Eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. Abs. 1 BNatSchG der Gebäude bewohnenden 
Vogelarten kann ausgeschlossen werden. 
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7.2.3 Nachtigall 

Beeinträchtigungen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 

Den Gehölzstrukturen im Plangebiet kann eine potenzielle Eignung als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte der Nachtigall zugesprochen werden. Infolge der isolierten 
Lage im Zentrum der Stadt Bielefeld und der vorherrschenden Störwirkungen durch 
die umgebenden Nutzungen ist die Lebensraumeignung jedoch stark eingeschränkt. 
Während im unmittelbaren Umfeld der Vorhabensfläche keine vergleichbaren Le-
bensräume im ausreichenden Maße vorkommen, sind im Stadtgebiet von Bielefeld 
mindestens gleichwertige Lebensräume vorhanden. Die ökologische Funktion der 
potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist im räumlichen Zusammenhang 
(Stadt Bielefeld) daher weiterhin gewährleistet. Der Erhaltungszustand der Nachti-
gall ist günstig. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten der Nachtigall kann daher ausgeschlossen werden. Um das Angebot 
an potenziellen Lebensräumen der Nachtigall im Gebiet der Stadt Bielefeld zu erhö-
hen, sollten die Kompensationsmaßnahmen die Anlage von strukturreichen Lebens-
räumen mit dichten, breiten Gebüsch- und Heckenstrukturen umfassen.  
 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung 
und Tötung) kann im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben unter Berück-
sichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen werden. 
 

• Zur Vermeidung der Verbotstatbestände sollte eine Begrenzung der Inan-
spruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit 
(01. März bis 30. September) erfolgen. Rodungs- und Räumungsmaßnah-
men sämtlicher Vegetationsflächen sollten dementsprechend nur zwischen 
dem 1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden.  
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8.0 Resümee 

Die Stadt Bielefeld plant die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 
„Leibnizstraße“ und die 221. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wohnen und 
Gewerbe südlich der Leibnizstraße“. Der Geltungsbereich der 221. Flächennut-
zungsplanänderung umfasst ein ca. 10 ha großes Plangebiet. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ bildet eine ca. 7,9 ha große 
Teilfläche der 221. Flächennutzungsplanänderung ab. Entgegen der Flächennut-
zungsplanänderung ist die bestehende Wohnbebauung an der Straße „Hakenort“ 
mit angrenzenden Grünflächen nicht Bestandteil der Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes. Wesentliches Planungsziel ist es, die bisher als Fachhochschule und 
Zentrale Ausländerbehörde genutzten Gebäudeteile des ehemaligen Kasernen-
standortes in ein Sondergebiet umzuwandeln, sowie im Nordwesten des Bebau-
ungsplangebietes gewerbliche Erweiterungsflächen zu schaffen. Die zu dem Ge-
samtkomplex gehörenden Freiflächen im Osten sollen einer Wohnnutzung bzw. 
Nutzung als Mischgebiet zugeführt werden und die anschließende Wohnbebauung 
in ihrer heutigen realen Nutzung gesichert werden. 
 
Im Zuge des geplanten Vorhabens werden die auf den Vorhabensflächen angetrof-
fenen Habitatstrukturen und Lebensraumtypen (Kleingehölze, Säume und Hoch-
staudenflur, Gebäude, Gärten) dauerhaft beansprucht. Vorhabensbedingt kommt es 
zum Verlust von Bäumen mit Höhlungen und Spalten sowie zum Abbruch von Ge-
bäuden.  
 
Es erfolgte am 29. Oktober 2010 eine Begehung der Vorhabensflächen sowie des 
Umfeldes. Zur Recherche des Artenschutzspektrums im Untersuchungsgebiet sind 
das Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) sowie 
die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LINFOS) ausgewertet worden.  
 
Im Rahmen der Vorprüfung des Artenspektrums konnten Beeinträchtigungen der 
Arten Breitflügelfledermaus, Große Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauch- und 
Mehlschwalbe, Schleiereule, Turmfalke und Nachtigall nicht vollständig ausge-
schlossen werden.  
 
Zur Überprüfung des Artenspektrum im Untersuchungsgebiet wurden am 
13.09.2011 vertriefende Untersuchungen des zum Abbruch vorgesehenen Offiziers-
gebäudes und aller Altbäume auf der Vorhabensfläche durchgeführt. Das zum Ab-
bruch vorgesehene Offiziersgebäude und einige Bäume mit Höhlungen und Spalten 
im Untersuchungsgebiet stellen potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten dar. Im 
Rahmen dieser Ortsbegehung konnte im Bereich der Vorhabensflächen keine Quar-
tiernutzung durch artenschutzrechtlich relevante Tierarten festgestellt werden. Auf 
der Vorhabensfläche befinden sich Bäume mit Höhlungen und Spalten, mit einer 
potenziellen Eignung als Quartierstandort für Fledermäuse. Eine Nutzung der Höh-
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lungen durch Fledermäuse und Vogelarten konnte nicht festgestellt werden. Eine 
potenzielle Quartiereignung für Fledermäuse und Vögel kann dem Dachboden des 
Offiziersgebäudes zugesprochen werden. Ein Hinweis auf eine aktuelle Nutzung 
des Gebäudes durch Fledermäuse und Vogelarten wurde nicht festgestellt.  
 
Aufbauend auf diesen Datenquellen wurde im Zuge der Art-für-Art-Betrachtung die 
Betroffenheit der Konfliktarten betrachtet.  
 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung 
und Tötung) kann unter Anwendung der dargestellten Vermeidungsmaßnahmen 
ausgeschlossen werden. 
 
Aufgrund der Innenstadtlage der Vorhabensfläche sowie der vorhanden Nutzung im 
Plangebiet und der Umgebung besteht eine Vorbelastung des Plangebietes in Form 
von akustischen und optischen Störungen. Vorhabensspezifisch sind weder im Be-
reich der Vorhabensflächen noch in der Umgebung Störwirkungen im Sinne des  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu erwarten.  
 
Einige Bäume mit Höhlungen und Spalten sowie das Offiziersgebäude weisen eine 
potenzielle Eignung für einige Gebäude bewohnende Vogelarten und Fledermausar-
ten auf. Im Rahmen der Untersuchungen konnte eine aktuelle Nutzung dieser Habi-
tatstrukturen ausgeschlossen werden. Eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, da potenzielle Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, die tatsächlich nicht genutzt werden, keine Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten im Sinne des § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 3 darstellen.  
 
Eine Nutzung des Feldgehölzes als Fortpflanzungs- und Ruhestätte durch die Nach-
tigall kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine artenschutzrechtlich rele-
vante Betroffenheit der Nachtigall kann im räumlichen Zusammenhang ausge-
schlossen werden. Das Vorhaben erfüllt damit keinen Verbotstatbestand des  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 
 
Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. 
Dementsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wo-
nach es verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder 
ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören. 
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Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ und die 
221. Änderung des Flächennutzungsplans „Wohnen und Gewerbe südlich der Leib-
nizstraße“ löst unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen 
keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG aus. 
 
 
Warstein-Hirschberg, Oktober 2012 
 
 
 
 
Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Aufbauend auf der vorgelegten Artenschutzprüfung zur Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ und zur 221. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Wohnen und Gewerbe südlich der Leibnizstraße“ der Stadt Bielefeld 
(MESTERMANN BFL 2012) wird durch das Umweltamt der Stadt Bielefeld Aussagen 
zur artenschutzrechtlichen Wirkung der Fällung der Baumreihe südlich der Leibniz-
straße und zum Abbruch von Nebengebäuden gefordert. Das entsprechende Gut-
achten wird hiermit vorgelegt. 
 

  

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Markierung) auf Grundlage der Topografischen Karte 
1:50.000. 
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2.0 Stufe II – Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Da die in der ursprünglichen Planfassung zum Erhalt vorgesehene Baumreihe süd-
lich der Leibnizstraße gefällt werden muss, fand am 12.06.2012 eine vertiefende 
Untersuchung der Baumreihe hinsichtlich des Vorkommens von Höhlungen und 
Spalten an den Bäumen statt. Weiterhin fand eine detaillierte Untersuchung der zum 
Abriss vorgesehenen Remise (Gebäude 1) und des kleinen Gebäudes östlich des 
Gebäudekomplexes der ehemaligen Richmond-Kaserne (Gebäude 2) am 
31.05.2012 und am 12.06.2012 statt.  
 

2.1 Ortsbegehung 

2.1.1 Baumreihe südlich der Leibnizstraße 

Die folgende Abbildung stellt die Lage der untersuchten Baumreihe südlich der 
Leibnizstraße dar. 
 

 

Abb. 2 Luftbildkarte mit Darstellung der Grenze der Flächennutzungsplanänderung  
(rote Strichlinie) und der Grenze des Bebauungsplans Nr. III/3/25.01 
„Leibnizstraße“ als (blaue Strichlinie) und der Baumreihe als blaue Markierung. 
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Die Baumreihe entlang der Leibnizstraße umfasst insgesamt 133 Bäume mit Brust-
höhendurchmessern von 10 cm bis 60 cm. Vornehmlich handelt es sich um Rotbu-
chen. Insbesondere auf der östlichen Seite sind auch Eschen und einige Kastanien 
vertreten. Der Großteil der Bäume weist keine Höhlungen und Spalten auf. Mehrere 
Bäume haben kleine Höhlungen in Astlöchern, die jedoch keine Quartierfunktion für 
Tiere übernehmen können, da sie zu klein und/oder noch oben offen sind. Im Weite-
ren werden die Bäume dargestellt, an denen Strukturen mit potenzieller Quartiereig-
nung festgestellt wurden.  
 

Baum 1 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 20 cm 

Struktur: 

• Spalt in 0 bis 1 m Höhe,  
8 cm breit, 8 cm tief, 
15 cm in den Stamm nach oben 
ausgefault 

Eigenschaften: 

• viel Laub in der Spaltöffnung 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 
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Baum 2 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 20 cm 

Struktur: 

• Spalt in 1,5 m Höhe,  
30 cm lang, 5 cm breit, 5 cm tief 

Eigenschaften: 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mauszwischenquartier 

  
 

Baum 3 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 15 cm 

Struktur: 

• Spalt in 0,15 m bis 1,5 m Höhe,  
5 cm breit, 5 cm tief 

Eigenschaften: 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mauszwischenquartier 
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Baum 4 

Art: Rotbuche (tot) 

Stamm-Ø: 15 cm 

Struktur: 

• hohler Stamm von 0 bis 2 m Höhe, 
Öffnung in 2 m Höhe  

Eigenschaften: 

•  

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 

  
 

Baum 5 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 50 cm 

Struktur: 

• Höhlung in 2,5 m Höhe 

• Stammriss in 2,5 m Höhe,  
ca. 1,5 m lang, 10 cm breit, 5 cm tief 

Eigenschaften: 

•  

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 
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Baum 6 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 20 cm 

Struktur: 

• Spalt in 1,5 bis 2,5 m Höhe,  
10 cm breit, 15 cm tief,  
ca. 20 cm in den Stamm nach oben 
ausgefault 

Eigenschaften: 

• keine Tiere, kein Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 
 

  
 

Baum 7 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 20 cm 

Struktur: 

• Astloch in 2 m Höhe,  
8 cm lang, 10 cm breit, 15 cm tief 
etwas in den Stamm nach oben 
ausgefault 

Eigenschaften: 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mauszwischenquartier   
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Baum 8 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 20 cm 

Struktur: 

• Astloch in 2 m Höhe,  
10 cm lang, 4 cm breit, 5 cm tief 
etwas in den Stamm nach oben aus-
gefault 

Eigenschaften: 

• keine Tiere, keine Kot 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 
• potenzielle Eignung als Fleder-

mauszwischenquartier   

 

Baum 9 

Art: Rotbuche (tot) 

Stamm-Ø: 15 cm 

Struktur: 

• hohler Stamm von 0 bis 2,5 m Höhe 

Eigenschaften: 

•  

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mausquartier 
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Baum 10 

Art: Rotbuche 

Stamm-Ø: 20 cm 

Struktur: 

• Astloch in 2 m Höhe,  
5 cm lang, 5 cm breit, 10 cm tief 
etwas in den Stamm nach oben 
ausgefault 

Eigenschaften: 

• keine Tiere, keine Kot 

• etwas feucht 

Quartiereignung/-nutzung: 

 

 

• potenzielle Eignung als Fleder-
mauszwischenquartier   

 

Zusammenfassende Beurteilung 

Insgesamt konnten an 10 Bäumen Strukturen festgestellt werden, die eine poten-
zielle Quartierfunktion für Fledermäuse aufweisen. An sechs Bäumen befinden sich 
Spalten bzw. hohle Stämme und an vier Bäumen sind hohle Astlöcher teils mit Spal-
ten vorhanden. Hiervon weisen fünf Strukturen eine potenzielle Eignung als Zwi-
schenquartier und fünf Strukturen eine potenzielle Eignung als Ganzjahresquartier 
auf. 
 
Potenzielle Brutbäume für artenschutzrechtlich relevante Höhlenbrüter wurden nicht 
festgestellt.  
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2.1.2 Nebengebäude 

In der folgenden Abbildung werden die Remise (Gebäude 1) und das Gebäude öst-
lich der Richmond-Kaserne (Gebäude 2) dargestellt. 
 

 

Abb. 3 Luftbildkarte mit Darstellung der Grenze der Flächennutzungsplanänderung als rote 
Strichlinie und der Grenze des Bebauungsplans Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ als 
blaue Strichlinie. 
 
Legende: 
1 = Gebäude 1 (Remise) 
2 = Gebäude 2 

 
Die Untersuchungen der zum Abbruch vorgesehenen Nebengebäude konzentrieren 
sich auf Vögel und Fledermäuse, die als artenschutzrechtlich relevante Tierarten 
Gebäude oder Gebäudeteile als Teilhabitat nutzen. Im Rahmen dieser Untersu-
chung sind die zum Abbruch anstehenden Gebäude in allen Gebäudeteilen began-
gen worden. Dazu wurde in den Innenräumen und an der Außenfassade eine inten-
sive Sichtkontrolle auf Spuren, Quartiere, Nester und Individuen von Fledermäusen 
und Vögeln durchgeführt. Folgende Vorgehensweise wurde gewählt: 

1 

2 
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• systematische und flächige Begehung aller Innenräume  

• Einschätzung der Habitat- bzw. Quartiereignung der Gebäudeteile für Fle-
dermäuse und Vögel 

• Suche nach Vögeln sowie deren Spuren (Kot, Nester, Gewölle) 

• Suche nach Fledermäusen  

• Suche nach Kotpillen von Fledermäusen auf dem Fußboden, an Wänden, 
auf Mauervorsprüngen und in Mauernischen der Innenräume 

• Suche nach Urinspuren von Fledermäusen an Bauteilen  

• Suche nach Fettanhaftungen von Fledermäusen an Bauteilen 

• Ausleuchten aller zugänglichen Hohlräume mit einem Handscheinwerfer 

• Abschätzung der Quartiereignung aller Hohlräume und Strukturen in oder an 
den Gebäuden 

• Sichtkontrolle der Außenfassade hinsichtlich des Vorhandenseins von Quar-
tiermöglichkeiten für Fledermäuse und Vögel 

• Suche nach Kotpillen von Fledermäusen im Bereich der Außenfassade 

• Fotodokumentation der räumlichen Situation sowie der Untersuchungsbe-
funde 

 
Das Untersuchungsergebnis wird anhand des Formblattes Artenschutz – Gebäude 
der Stadt Bielefeld dokumentiert. Die Dokumentation erfolgt im Weiteren für die Ge-
bäude 1 und 2. 
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Gebäude 1 

Formblatt Artenschutz – Gebäude 
 

Objektadresse: 
 

Gebäude 1 
Am Stadtholz,  
33607 Bielefeld  
Remise (Gebäude, bestehend aus drei Gebäu-
deteilen, südliche und nördliche Gebäudeteile 
sind offen, östlicher Gebäudeteil besteht aus 
drei Hallen) 
 

Baujahr: 

Art der bisherigen Nutzung: 
 

Lager für Material und Geräte 
 
 

Leerstand: 
 

 nein    ja, seit: 

Stand der energetischen Sa-
nierung (Jahr, Umfang) 

Keine Sanierung 
 

Bauwerkgestaltung 

Fassade 

Material (z. B. Putz, Klinker) 
 

Unverputzte Mauersteine, teils Beton 
 

Verblendung 
 

 nein  ja, Material Eternit Wellplatten, Höhe ca. 8 
cm 

Holzläden 
 

 nein  ja 

Sonstiges 
 

größtenteils unverputztes Mauerwerk,  
am östlichen Gebäude ist Verblendung vorhanden 

Dach 

Dachform und Material 
 

Flaches Satteldach aus Eternit Wellplatten 

Dachboden (z. B. Sparren-
dach, Pfettendach, freilie-
gende Holzkonstruktionen, 
Zapfenlöcher) 

Kein Dachboden vorhanden 

Giebelverkleidung oder Attika 
 

 nein  ja, Material 

Dachüberstände 
 

 nein  ja, Tiefe  

Schornstein/Kaminverkleidung 
 

 nein  ja, Material 

Sonstiges Nördliche und südliche Gebäudebereiche sind offen 

Lebensraum für Gebäude bewohnende Tierarten 

Bereits bekanntes Vorkom-
men von Tieren 

 nein  ja, welche 
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Einflugmöglichkeiten 

Ständige Öffnungen im Mau-
erwerk 

 nein  ja östlicher Gebäudeteil, südliche und nördli-
che Hallen sind durch offenes Mauerwerk zu-
gängig 

Ständig offen stehende Fens-
ter und Keller 

 nein  ja  

Ständige Öffnungen im 
Dach/Giebel  

 nein  ja  

Sonstiges   

Gehölze, die im Zuge des 
Abrisses entfernt werden 
müssen 

 nein  ja, welche 
Laubgehölzstreifen BHD bis 10 cm,  
einige Pappeln BHD 30 bis 40 cm, keine Struk-
turen 
Einzelne Laubgehölze, Holunder BHD bis 10 cm 

Sonstiges 
 

In den drei Hallen konnten keine Hinweise auf Vorkommen 
von Fledermäusen und gebäudebrütenden Vogelarten er-
bracht werden. 

Erforderliche Fotodokumentation 

1. Außenansichten von allen Gebäudeseiten  
2. Innenansichten von Räumen, die bisher nicht dem Aufenthalt von Menschen dienten 
3. Detailaufnahmen (Übergang von Dach/Mauerwerk, Verblendung, Einflugmöglichkeiten) 
4. Ansichten der Gehölzbestände 
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Nördlicher Gebäudeteil 
 

 

 

 

Abb. 4 Nördlicher Gebäudeteil – Außenan-
sicht Nordseite 

 Abb. 5 Nördlicher Gebäudeteil – Außenan-
sicht Südseite 

 

 

 

 

Abb. 6 Nördlicher Gebäudeteil – Ansicht 
Dach   

 Abb. 7 Nördliches Gebäude – Dachüberstand 
– Detailansicht 

 
Südlicher Gebäudeteil 
 

 

 

 

Abb. 8 Südlicher Gebäudeteil – Außenan-
sicht Westseite 

 Abb. 9 Südlicher Gebäudeteil – Außenan-
sicht Südseite 
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Östlicher Gebäudeteil 
 

 

 

 

Abb. 10 Östlicher Gebäudeteil – Außenansicht 
Westseite 

 Abb. 11 Östlicher Gebäudeteil – Außenansicht 
Westseite 

 

 

 

 

Abb. 12 Östlicher Gebäudeteil – Außenansicht 
Nordseite 

 Abb. 13 Östlicher Gebäudeteil – Außenansicht 
Südseite 

 

 

 

 

Abb. 14 Östlicher Gebäudeteil – Einflugmög-
lichkeit zur nördlichen Halle 

 Abb. 15 Östlicher Gebäudeteil – Einflugmög-
lichkeit zur südlichen Halle 
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Abb. 16 Östlicher Gebäudeteil – Verkleidung 
Westseite mit Eternit 

 Abb. 17 Östlicher Gebäudeteil – Verkleidung 
Ostseite mit Eternit 

 

 

 

 

Abb. 18 Östlicher Gebäudeteil – Verkleidung 
Detailansicht 

 Abb. 19 Östlicher Gebäudeteil – Verkleidung 
Detailansicht 

 
Östlicher Gebäudeteil – Nördliche Halle 
 

 

 

 

Abb. 20 Nördliche Halle – Innenansicht  Abb. 21 Nördliche Halle – Dachkonstruktion 
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Östlicher Gebäudeteil – Mittlere Halle 
 

 

 

 

Abb. 22 Mittlere Halle – Innenansicht  Abb. 23 Mittlere Halle – Dachkonstruktion 

 
Östlicher Gebäudeteil – Südliche Halle 
 

 

 

 

Abb. 24 Südliche Halle – Innenansicht  Abb. 25 Südliche Halle – Dachkonstruktion 
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Gehölzbestand 
 

 

 

 

Abb. 26 Gehölzbestand – Ostseite  Abb. 27 Gehölzbestand – Ostseite  

 

 

 

Abb. 28 Gehölzbestand – südliches Gebäude-
teil – Westseite 

 

Zusammenfassende Darstellung 

Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse konnten für das Gebäude 1 nicht 
erbracht werden. Aufgrund der offenen Bauweise kann den nördlichen und südli-
chen Gebäudeteilen des Gebäudes 1 keine Quartiereignung für Fledermäuse zuge-
sprochen werden.  
 
Die Innenräume der südlichen und nördlichen Halle können von Fledermäusen 
durch vorhandene Maueröffnungen angeflogen werden. Die Mauern und Dachkon-
struktionen dieser beiden Hallen sind jedoch glatt und weisen keine geeigneten 
Strukturen für eine Quartiernutzung durch Fledermäuse auf. Eine potenzielle Quar-
tiereignung ist daher nicht gegeben. 
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Die Fassadenverkleidung des östlichen Gebäudeteils besteht aus gewelltem Eternit, 
wodurch sich potenzielle Quartierstandorte für Fledermäuse in den Zwischenräume 
dieser Fassadenverkleidung ergeben. Die Kalksandsteinmauern hinter der Fassa-
denverkleidung sind jedoch sehr glatt, weshalb die strukturelle Quartiereignung ein-
geschränkt wird. Die thermischen Eigenschaften des Eternits führen dazu, dass sich 
die Zwischenräume hinter dem Eternit am Tag stark aufheizen und in der Nacht 
stark abkühlen, was für Fledermäuse ungünstige klimatische Bedingungen darstellt. 
Durch diese Faktoren wird die Quartiereignung der Hohlräume stark eingeschränkt, 
weshalb eine Besiedlung durch Fledermäuse unwahrscheinlich erscheint.  
 
Hinweise auf eine Nutzung durch Gebäude bewohnende Vogelarten konnten für das 
Gebäude 1 nicht erbracht werden.  
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Gebäude 2 

Formblatt Artenschutz – Gebäude 
 

Objektadresse: 
 

Gebäude 2 
Am Stadtholz,  
33607 Bielefeld 

Baujahr: 

Art der bisherigen Nutzung: 
 

Aufenthaltsraum und Lager für Material und Geräte 
 

Leerstand: 
 

 nein    ja, seit: 

Stand der energetischen Sa-
nierung (Jahr, Umfang) 

Keine Sanierung 
 

Bauwerkgestaltung 

Fassade 

Material (z. B. Putz, Klinker) 
 

Putz 
 

Verblendung 
 

 nein  ja, Material 

Holzläden 
 

 nein  ja 

Sonstiges 
 

 

Dach 

Dachform und Material 
 

Flachdach, Metall 

Dachboden (z. B. Sparren-
dach, Pfettendach, freilie-
gende Holzkonstruktionen, 
Zapfenlöcher) 

Kein Dachboden vorhanden 

Giebelverkleidung oder Attika 
 

 nein  ja, Material 

Dachüberstände 
 

 nein  ja, Tiefe ca. 20 cm  

Schornstein/Kaminverkleidung 
 

 nein  ja, Material 

Sonstiges 
 

 

Lebensraum für Gebäude bewohnende Tierarten 

Bereits bekanntes Vorkom-
men von Tieren 

 nein  ja, welche 
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Einflugmöglichkeiten 

Ständige Öffnungen im Mau-
erwerk 

 nein  ja  

Ständig offen stehende Fens-
ter und Keller 

 nein  ja  

Ständige Öffnungen im 
Dach/Giebel  

 nein  ja  

Sonstiges   

Gehölze, die im Zuge des 
Abrisses entfernt werden 
müssen 

 nein  ja, welche 
 
 
 

Sonstiges 
 

 

Erforderliche Fotodokumentation 

5. Außenansichten von allen Gebäudeseiten  
6. Innenansichten von Räumen, die bisher nicht dem Aufenthalt von Menschen dienten 
7. Detailaufnahmen (Übergang von Dach/Mauerwerk, Verblendung, Einflugmöglichkeiten) 
8. Ansichten der Gehölzbestände 
 

 

 

 

Abb. 29 Außenansicht – Ostseite  Abb. 30 Außenansicht – Nordseite 

 

 

 

 

Abb. 31 Außenansicht – Westseite  Abb. 32 Außenansicht – Südseite  
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Abb. 33 Innenansicht  Abb. 34 Innenansicht 

 

 

 

Abb. 35 Dachüberstand  

Zusammenfassende Darstellung 

Hinweise auf eine Nutzung durch Fledermäuse und Gebäude bewohnende Vogelar-
ten konnten für das Gebäude 2 nicht erbracht werden. Aufgrund der baulichen 
Struktur und der aktuellen Nutzung kann das Gebäude keine potenzielle Eignung 
als Quartierstandort für Gebäudebrüter und Fledermäuse übernehmen. 
 

2.2 Art-für-Art-Betrachtung 

2.2.1 Fledermäuse 

Innerhalb der Baumreihe südlich der Leibnizstraße befinden sich 10 Rotbuchen mit 
Spalten und Höhlungen, denen aufgrund der Struktur eine potenzielle Eignung als 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte für baumbewohnende Fledermausarten zugespro-
chen werden kann. Im Rahmen der Untersuchungen am 12.06.2012 wurden keine 
Hinweise auf eine Nutzung der untersuchten Höhlungen und Spalten durch diese 
Arten (Vorkommen von Tieren/Kotspuren) festgestellt. Für einige Höhlungen konnte 
hierzu jedoch keine abschließende Aussage getroffen werden, da diese nicht einge-
hend untersucht werden konnten.  
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Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung 
und Tötung) kann im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben unter Berück-
sichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen werden. 
 

• Bäume mit kartierten Höhlungen und Spalten sind in den Wintermonaten (ab 
Anfang Oktober bis Anfang März) zu fällen. Dadurch wird eine potenzielle 
Beeinträchtigung von Fledermäusen während der Jungenaufzuchtzeit und 
Schwärmzeit vermieden. Den vorhandenen Höhlungen und Spalten kommt 
keine Eignung als Winterquartier zu. 

 
Aufgrund der Innenstadtlage der Baumreihe und der Lage entlang der Leibnizstraße 
kann den Strukturen der Baumreihe eine nur sehr geringe Quartiereignung zuge-
sprochen werden. Im räumlichen Zusammenhang kommt den Höhlungen und Spal-
ten daher eine nur geringe Bedeutung als Fortpflanzungs- und Ruhestätte für baum-
bewohnende Fledermäuse zu. Infolgedessen wird deren Verlust zu keinen arten-
schutzrechtlichen Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang führen.  
 
Die Hohlräume hinter der Fassadenverkleidung des östlichen Gebäudeteils des Ge-
bäudes 1 (Remise) stellen potenzielle Quartierstandorte dar, deren Eignung hin-
sichtlich der Struktur und der klimatischen Bedingungen jedoch stark eingeschränkt 
ist.  
 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung 
und Tötung) kann im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben unter Berück-
sichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen werden. 
 

• Die Fassadenverkleidung des östlichen Gebäudeteils des Gebäudes 1 ist 
vor dem eigentlichen Gebäudeabbruch zu entfernen. Bei den Abbrucharbei-
ten ist auf Vorkommen von Fledermäusen zu achten. Bei einem positiven 
Befund sind die Abbrucharbeiten bis zur Aufgabe des Quartiers zu unterbre-
chen.  

 
Infolge der sehr geringen potenziellen Quartiereignung wird der Verlust des Gebäu-
des 1 zu keinen artenschutzrechtlichen Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten Gebäude bewohnender Fledermäuse im räumlichen Zusammenhang 
führen.  
 
Eine Betroffenheit  gemäß § 44 Abs. Abs. 1 BNatSchG der Fledermausarten kann 
ausgeschlossen werden. 
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2.2.2 Gebäude bewohnende Vogelarten 

Im Rahmen der Ortsbegehungen am 31.05.2012 und am 12.06.2012 wurden keine 
Hinweise auf eine Nutzung des Gebäudes durch Mehl- und Rauchschwalbe, Schlei-
ereule und Turmfalke festgestellt. Dem zum Abbruch vorgesehenen Gebäude 1 
(Remise) kann aufgrund vorhandener Strukturen allenfalls eine potenzielle Eignung 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte von Mehl- und Rauchschwalbe zugesprochen 
werden.  
 
Potenzielle Lebensstätten, die tatsächlich nicht genutzt werden, stellen keine 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG dar 
(LÜTKES/EWERS 2011). Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten der dargestellten Artengruppe ist daher nicht gegeben.   
 
Eine Betroffenheit  gemäß § 44 Abs. Abs. 1 BNatSchG der Gebäude bewohnenden 
Vogelarten kann ausgeschlossen werden. 
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3.0 Resümee 

Die Stadt Bielefeld plant die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 
„Leibnizstraße“ und die 221. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wohnen und 
Gewerbe südlich der Leibnizstraße“. Das ca. 10 ha große Plangebiet liegt im Stadt-
gebiet von Bielefeld, Stadtbezirk Bielefeld-Mitte, Regierungsbezirk Detmold. Zu die-
sem Vorhaben wurde bereits eine Artenschutzprüfung vorgelegt (vgl. MESTERMANN 

BFL 2012). Aufgrund geänderter Planungen fordert das Umweltamt der Stadt Biele-
feld Aussagen zur artenschutzrechtlichen Wirkung der Fällung einer Baumreihe süd-
lich der Leibnizstraße und zum Abbruch von Nebengebäuden.  
 
Hierzu fanden vertiefende Untersuchungen der Baumreihe südlich der Leibnizstraße 
und der zum Abriss vorgesehenen Remise und des kleinen Gebäudes östlich des 
Gebäudekomplexes der ehemaligen Richmond-Kaserne am 31.05.2012 und am 
12.06.2012 statt.  
 
Insgesamt konnten an 10 Bäumen Strukturen festgestellt werden, die eine poten-
zielle Quartierfunktion für Fledermäuse aufweisen. An sechs Bäumen befinden sich 
Spalten bzw. hohle Stämme und an vier Bäumen sind hohle Astlöcher teils mit Spal-
ten vorhanden. Hiervon weisen fünf Strukturen eine potenzielle Eignung als Zwi-
schenquartier für Fledermäuse und fünf Strukturen eine potenzielle Eignung als 
Ganzjahresquartier auf.  
 
Potenzielle Brutbäume für planungsrelevante, höhlenbrütende Vogelarten wurden 
nicht festgestellt.  
 
Hinweise auf eine Nutzung der untersuchten Gebäude durch Fledermäuse und Ge-
bäude bewohnende Vogelarten konnten nicht erbracht werden.  
 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung 
und Tötung) kann im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben unter Berück-
sichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahme ausgeschlossen werden. 
 

• Bäume mit kartierten Höhlungen und Spalten sind in den Wintermonaten (ab 
Anfang Oktober bis Anfang März) zu fällen. Dadurch wird eine potenzielle 
Beeinträchtigung von Fledermäusen während der Jungenaufzuchtzeit und 
Schwärmzeit vermieden. 

• Die Fassadenverkleidung des östlichen Gebäudeteils des Gebäudes 1 ist 
vor dem eigentlichen Gebäudeabbruch zu entfernen. Bei den Abbrucharbei-
ten ist auf Vorkommen von Fledermäusen zu achten. Bei einem positiven 
Befund sind die Abbrucharbeiten bis zur Aufgabe des Quartiers zu unterbre-
chen.  
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Aufgrund der Innenstadtlage der Vorhabensfläche sowie der vorhanden Nutzung im 
Plangebiet und der Umgebung besteht eine Vorbelastung des Plangebietes in Form 
von akustischen und optischen Störungen. Vorhabensspezifisch sind weder im Be-
reich der Vorhabensflächen noch in der Umgebung Störwirkungen im Sinne des  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu erwarten.  
 
Eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten kann im räumlichen Zusammenhang ausgeschlossen werden. Das Vor-
haben erfüllt damit keinen Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 
 
Die Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/25.01 „Leibnizstraße“ und die 
221. Änderung des Flächennutzungsplanes „Wohnen und Gewerbe südlich der 
Leibnizstraße“ löst unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen 
keine Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG aus. 
 
 
Warstein-Hirschberg, August 2012 
 
 
 
 
Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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